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öffentliche Bekan ntmachu n g

der Gemeinde Wenden

Entwurf der Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026

Aufgrund der gg 78 ff, der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in

der'Fassung äör Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S.666), zulelzl geändert

durch ArtikeJ 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV.NRW. S, 618), liegt der Entwurf der Haus-

haltssatzung der Gemeinde Wenden für das Haushaltsjahr 2026 mit Anlagen

vom 22.12,2025 bis zum Ende der Haushaltsberatungen
(voraussichtlicher Termin: Sitzung des Gemeinderates am 04.02. 20261

während der allgemeinen Öffnungszeiten im Rathaus Wenden, Hauptstraße 75,Zimmer 501,

zur Einsicht öffänilich aus. Darüder hinaus ist er auf der Homepage der Gemeinde Wenden

(www.wenden.de) öffentlich einsehbar'

Gegen den Entwurf können Einwohner und Abgabenpflichtige inn_erhalb einer Frist von vier-

zeh'n Tagen nach Beginn der Auslegung beim Bürgermeister der Gemeinde Wenden, Haupt-

str. 75, 6ZqaZ Wendän Einwendungen ärheben. Über die Einwendungen beschließt der Rat

der Gemeinde Wenden in öffentlicher Sitzung.

Wenden, 11j22025

rnd C
-Bürgermei



öffentliche Bekanntmachung

über die Gültiekeit der Gemeinderats- und Bürgermeisterwahl in der Gemeinde Wenden

vorn 14. SePtember 2025

Nach S 65 der Kommunalwahlordnung (KWahlO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 31'0B.1993

(GV. NW. S. 592, ber. S, 967), zuletzt geändert durch Arrikel 2 des Gesetzes vonr 10.06.2025 (GV' NW' S'

514), wird bekannt gemacht, dass der Rat tJer Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am LO'I2'2025 naclr

Vorprüfung durch den wahlprüfungsausschuss am 20.11.2025 üher die am L4.a9.2A25 durchgefÜhrten

Wahlen beschlossen hat.

Nachdem keinerlei Einsprüche im Sinne von 5 39 l(ommunalwahlgesetz (KWahlG) eingegangen sind

und keiner der unter S 40 Abs. 1 Buchstabe a) bis c) l(WahlG genannten Fälle vorliegt, wurde die Wahl

des hauptamtlichen Bürgermeisters und die Wahl zum Rat der Gemeinde Wenden am L4' September

2025gemäß$40Abs']"Buchstabed)KWahlGfürgültigerklärt.

Gegen die Beschliisse des Gemeinderates l<ann gemäß $) 41 Abs' L des Gesetzes Über die

Kommunalwahlen im Lande Nordrhein-Westfalen (l(wahlG) in der Fassung der Bekanntmachung vom

30.06.1.998 (GV. NW. 5.454,ber. S, 509 und 1999 S. 70), zuletzt geändert durch Artikel L des Gesetzes

vom 10.06.2025 (GV. NW 5. 51"4), binnen eines Monats nach dicser Bekanntgabe Klage erhoben

werden. Die Klage ist beim Verwaltungsgericht Arnsberg, Jägerstraße 1, 59821- Arnsberg (Postanschrift:

verwaltungsgericht Arnsberg, 59818 Arnsberg) schriftlich einzureichen oder zur Niederschrift des

urkundsbeamten der Geschäftsstelle zu erklären. wird die Klage schriftlich erhoben, so sollen ihr zwei

Abschriften beigefügt werden. ttie Klage kann auch in elektronischer Form eingereicht werden' Das

elektronische Dokument muss mit einer qualifizierten elel<tronischen Signatur versehen sein und an

die elektronische Po5tstelle des Gerichts übermittelt werden'

Falls die Frist durch das Verschulden einer von lhnen bevollrnächtigten Person versäumt werden sollte,

würde deren VerschulcJen lhnen zugerechnet werden'

Hinweise zur Klageerhebung in elektronischer Form und zum elektronischen Rechtsverkehr bei dem

Verwaltungsgericlrt Arnsberg finden sie auf der Homepage des Verwaltungsgerichts Arnsberg sowie

auf der lnternetseite

We .2425

(Wahlleiter)



öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Wenden

54. Anderungssatzung vom 1 5.12.2025
zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung

der Gemeinde Wenden vom 12. April 1976

Aufgrund der gg 7, 8 und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW

in der Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. 1994 S, 666), zuletzl

geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 10. Juli 2025 (GV. NRW. S, 618), in der jeweils

geltenden Fassung,
der $$ 1,2,4,6 bis 8, 10 und 12 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfaten (KAG NRW vom 21. Oktober 1969 (GV. NRW, 1969 S. 712), zulelzt geändert durch

Gesetz vom 5. Mär22024 (GV, NRW. S. 155), in der jeweils geltenden Fassung,

des g 54 des Wassergesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen (Landeswassergesetzes -

LWG-) in der Fassung der Bekanntmachung vom 25. Juni 1995 (GV. NRW. 1995 S, 926), zulelzt
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2021 (GV, NRW. S. 1470), in der

jeweils geltenden Fassung,

sowie des Nordrhein-Westfälischen Ausführungsgesetzes zum Abwasserabgabengesetz vom 8.

Juli 2016 (AbwAG NRW, GV. NRW. 2016 S. 559), zuletzt geändert durch Artikel6 des Gesetzes

vom 4. Mai 2021 (GV. NRW. 2021 S. 560), in der jeweils geltenden Fassung,

hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am 10.12.2025 die folgende 54.

Anderungssatzung vom 15.12.2025 zur Beitrags- und Gebührensatzung zur

Entwässerungssatzung der Gemeinde Wenden vom 12. April 1976 beschlossen:

$ 8 a Absatz 7 erhält folgende Fassung:

7, Die Schmutzwassergebühr beträgt je m'

a) für alle Kanalbenutzet die nicht Ruhrverbandsmitglieder sind,

3,75 Euro/m3

b) für die Kanalbenutzer, die als Ruhrverbandsmitglieder unmittelbar Beiträge an den

Ruhrverband entrichten,

1,59 Euro/m3.

$ 8 b Absatz 7 erhält folgende Fassung:

7. Die Gebühr beträgt für jeden Quadratmeter bebauter (bzw. überbauter) und/oder befestigter

Fläche i.S.d. Abs. 1 bis 4

a) für alle Kanalbenutzer, die nicht Ruhrverbandsmitglieder sind,

0,57 Euro/m2

b) für die Kanalbenutzer, die als Ruhrverbandsmitglieder unmittelbar Beiträge an den

Ruhrverband entrichten,

0,39 Euro/m2.

I



$ 20 erhält folgende Fassung

Die 54, Anderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung der

Gemeinde Wenden vom 12. April 1976 tritt am 01 .01.2026 in Kraft'

Bekan ntmachungsanordnunq :

Die vorstehende 54. Anderungssatzung zur Beitrags- und Gebührensatzung a)t
Entwässerungssatzung der Gemeinde Wenden vom 12. April1976 wird hiermit öffentlich bekannt

gemacht.

Gemäß S 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung

gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend

gemacht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oderVerfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Wenden vorher gerügt und

dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel

ergibt

Wenden, 15.12.2025

20.4

Clemens
(Bürgermeister)

2



öffentl iche Bekan ntmach u ng
der Gemeinde Wenden

22. Anderungssatzung vom 15.'l 2.2025 zur Satzung über die Entsorgung von Grundstücksentwässe-
rungsanlagen in der Gemeinde Wenden vom 22.12.2005

Aufgrund

- der SS 7, S und 9 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der

FasJung der Bekanntmachung vom 14.07.1994 (GV. NRW. 1994, S. 666), zuletzt geändert

durch Ait. 1 des Gesetzes vom 10.07.2025 (GV. NRW., S. 618), in der jeweils geltenden Fas-

sung,
- der SS OO, 61 des Wasserhaushaltsgesetzes des Bundes (WHG) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 31 .O7.2OOg (BGBI. I 2009, S. 2585 ff.), zuletzt geändert durch Gesetz vom

12.08.2025 (BGBI. 20251, S. 189), in der jeweils geltenden Fassung,
- der SS 43 ff.; 40 LWG NRW in der Fassung der Bekanntmachung vom 25.06.1995 (GV. NRW'

1995,-5. 926), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17 12.2021 (GV. NRW., S. 1470), in der
jeweils geltenden Fassung,

- der SS i, 2, 4,6,7, B, und 10 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-West-
falen vom 21 .101969 (GV NRW S. 712 / SGV NRW 610) in der z. Z. gültigen Fassung

hat der Rat der Gemeinde Wenden am 10.1 2.2025 folgende Satzung beschlossen:

Artikel 1 (Anderung)

$ 12 erhält folgende Fassung

s12

Gebühren- und Beitragssatz

(1) Die Benutzungsgebührfür die Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen
beträgt 49,17 Cje cbm abgefahrenen Grubeninhalts.

(2) Der Klärkostenbeitrag beträgt 3,04 € je cbm verbrauchten Frischwassers.

Artikel 2 (lnkrafttreten)

Die 22. Anderungssatzung zur Entsorgung von Grundstücksentwässerungsanlagen in der Gemeinde

Wenden vom 22.12.2005 tritt zum 01.01.2026 in Kraft.

Bekanntmach u ngsanordn uno:

Die vorstehende Satzung wird hiermit öffentlich bekannt gemacht'

Gemäß g 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf hingewiesen,

dass die Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung gegen diese Sat-

zung nach Ablauf eines Jahres seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei

denn:

a.) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde
nicht durchgeführt,

b.) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekanntgemacht worden,



-2-

c.)

d.)

der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Wenden vorher gerügt und
dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die djn Mängel an-
gibt.

Wenden, 15j22025 ister

(Clemens)



öffentliche Bekan ntmach u n g der Gemei nde Wenden

10. Anderungssatzung

zur Satzung über die Abfaltentsorgung in der Gemeinde Wenden

A bfal lentsorg u n gssatzu ng- der Gemei nde Wenden vom 21 .12.201 5

Aufgrund der SS 7 und 8 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der

Fassung der Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW,, S. 666), in der zurzeit

gültigen Fassung, der s$ 4 und I Abs. 4 des Gesetzes über kommunale

Gemeinschaftsarbeit (GkG NRW), in der zuzeil gÜltigen Fassung, des

Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.Q2.2012 (BGBI' I 2012, S. 212ft'), in der

zuzeilgültigen Fassung, g 7 der Gewerbeabfallverordnung vom 18. April 2017 (BGBI. I S.

896), in der zuzeit gültigen Fassung, der $$ 8 und 9 des Kreislaufwirtschaftsgesetzes für

das Land Nordrhein-Westfalen (Landeskreislaufwirtschaftsgesetz - LKrWG) (GV. NRW. S.

250), in der zuzeit gültigen Fassung, der $$ 1,2,4 und 6 des Kommunalabgabengesetzes

für das Land Nordrhein-Westfalen (KAG NRW vom21.10,1969 (GV NRW. S'712), sowie

des g 17 des Gesetzes überOrdnungswidrigkeiten in der Fassung der Bekanntmachung

vom 19. Februar 1g87 (BGBI, l, S. 602) jeweils in der zurzeil gültigen Fassung sowie der

Satzung für den Zweckverband Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) vom 20'01.2015 und

der Satzung über die Abfallentsorgung im Verbandsgebiet des Zweckverbandes

Abfallwirtschaft im Kreis Olpe (ZAKO) in der ab 14.12.2023 gültigen Fassung hat der Rat

der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung vom 10.12.2025 folgende 10. Anderungssatzung

zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde Wenden beschlossen:

Artikel I (Satzungsänderung)

1, Der $ 5 ,,Höhe der Gebühr" erhält folgende Fassung:

(1) Oie jährliche Gebühr für die Restabfallentsorgung beträgt pro Liter vorhandenes

Behältervolumen 1,21 €. Für die Zurverfügungstellung eines Restabfallsackes zur

Entsorgung gelegentlichen Mehranfalls von Restabfall beträgt die Gebühr 5,00 €.

(2) Oie jährliche Gebühr für die Bioabfallentsorgung beträgt pro Liter vorhandenes

Behältervolumen 1,14 €,. Für die Zurverfügungstellung eines Papiersackes zur

Entsorgung gelegentlichen Mehranfalls von Bioabfall beträgt die Gebühr 5,00 €.

Die Jahresgrundgebühr für das Bioabfallgefäß ermäßigt sich bei nachgewiesener

Eigenkompostierung um 30,00 €, Diese Ermäßigung wird nur gewährt, wenn der



Grundstückseigentümer bzw. der Nutzungsberechtigte gegenüber der Gemeinde

schriftlich erklärt, dass er auf dem angeschlossenen Grundstück die

Eigenkompostierung organischer Abfälle (Biomüll) entsprechend g 7 Abs. 3 KrWG

betreibt und der Gemeinde bzw. dessen Beauftragten das Betreten des

angeschlossenen Grundstücks zu Kontrollzwecken gestattet.

(3) FUr die Abfuhr von Sperrmüll und Altholz wird eine Benutzungsgeb[ihr in Höhe von

30,00 € pro Abfuhr erhoben.

lm Einzelfall kann die Entsorgungsgebühr per Vorkasse verlangt werden.

(4) SoweitGroßmüllbehältermiteinem Fassungsvermögenvon 1,1 m3venryendetwerden,

sind folgende Gebühren zu entrichten:

ä)wöchentliche Leerung = 5.324,00 €

b)Z-wocnentliche Leerung = 2.662,00 €

C) +-wochentliche Leerung = 1.331,00 €

d)A-wocnentliche Leerung = 665,50 €

(5) Die Gemeinde Wenden gewährt auf schriftlichen Antrag Personen, die aus

Krankheitsgründen ein langfristig und regelmäßig erhöhtes Restabfallaufkommen (2.8.

Windeln, Verbandsmaterial) haben, einen Sozialbonus i.H.v. 95,00 € pro Person und

Jahr. Die Ermäßigung wird ab Antragstellung gewährt.

Antragsberechtigt sind dabei alle Personen, die mit Hauptwohnsitz in der Gemeinde

Wenden gemeldet sind. Ausgenommen sind Personen, die in Pflegeeinrichtungen

oder ähnlichen Versorgungsstrukturen leben.

Dem vollständig ausgefüllten Antrag ist zusätzlich ein äztliches Attest beizufügen,

welches die Erkrankung bescheinigt.

Artikel ll (lnkrafüreten)

Die 10. Anderungssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der Gemeinde

Wenden tritt am 01,01.2026 in Kraft.

Bekanntmachungsanordnung :

Die vorstehende 10. Anderungssatzung zur Satzung über die Abfallentsorgung in der
Gemeinde Wenden -Abfallentsorgungssatzung- der Gemeinde Wenden vom
21.12.2015 wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.



Gemäß g 7 Abs, 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf

hingewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der

Gemeindeordnung gegen diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer

Verkündung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Wenden vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangel ergibt.

Wenden, 16.12.2025

20.11

Clemens
(Bürgermeister)



Öffe ntl i ch e Be ka n ntm ach u ng
der Gemeinde Wenden

AufgrundvongTAbsatzlsatzlinVerbindungmit$41 Absatzlsatz2Buchstabefundden$$
7g ff. der Gemeindeordnung für das Land Noidrhein-Westfalen in der Fassung der Bekanntma-

.Äung vom 14. Juli 1gg4 (GV. NRW. S. 666), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom

10. Jüti 2oz5 (cv. NRW. ö. org) hat der Rat der Gemäinde wenden am 10.12.2025 folgende He-

besatzsatzung beschlossen:

Hebesatzsatzung zur Festsetzung der Realsteuerhebesätze
der Gemeinde Wenden für das Jahr 2026

s1

Die Steuersätze für die Gemeindesteuern werden für das Haushaltsjahr 2026 wie folgt festgesetzt:

1.

1.1

1.2

2.

Grundsteuer

für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (Grundsteuer A) auf

für die Grundstücke (Grundsteuer B) auf

Gewerbesteuer

nach dem Gewerbeertrag auf

178 v. H.

469 v. H.

423 v. H

s2

Diese Satzung tritt am 01.01.2026 in Kraft'

Bekanntmachunqsanordnunq :

Die vorstehende Satzung der Gemeinde Wenden wird hiermit öffentlich bekannt gemacht.

Die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeordnung NRW kann gegen

oiese satzung-nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr geltend gemacht

werden, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren wurde

nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder





-2-

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenübe1 de1 Gemeinde Wenden vorher gerügt und

dab'.ei die verletzte RechtsvorsCnrit unO Oie Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel

ergibt.

We 2.2025

lemens
eister)



2-2/1

öffengiche Bekanntmachung der Gemeinde Wenden

Hundesteuersatzunq

der Gemeinde Wenden vom 16.12.2025

Aufgrund des g 7 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW)

und der SS 1, 2, 3 und 20 des Kommunalabgabengesetzes für das Land Nordrhein-

Westfalen (KAG NRW) hat der Rat der Gemeinde Wenden in seiner Sitzung am

1 0.1 2.2025 folgende Satzu ng beschlossen :

sl

Steuergegenstand, Steuerpflicht, Haftung

(1) Gegenstand der Steuer ist das Halten von Hunden im Gemeindegebiet'

(2) Steuerpflichtig ist, wer einen oder mehrere Hunde in seinen Haushalt aufgenommen hat'

Alle in einen Haushalt aufgenommenen Hunde gelten als von den Haushaltsangehörigen

gemeinsam gehalten. Halten mehrere Personen gemeinsam einen oder mehrere Hunde'

so sind sie Gesamtschuldner. Ein zugelaufener Hund gilt als aufgenommen, wenn er

nicht innerhalb von zwei Wochen beim Ordnungsamt der Gemeinde Wenden gemeldet

und bei einer von diesem bestimmten stelle abgegeben wird.

(3) Als Hundehalter gilt auch, einen Hund in Pflege oder Verwahrung zu nehmen oder auf

probe oder zum Anlernen zu halten, wenn nicht nachgewiesen werden kann, dass der

Hund in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik bereits versteuert wird oder von

der Steuer befreit ist. Die Steuerpflicht tritt in jedem Fall ein, wenn die Pflege, Verwah-

rung oder die Haltung auf Probe oder zum Anlernen den Zeitraum von zwei Monaten

überschreitet.

s2

Steuermaßstab u nd Steuerersatz

Die steuer beträgt jährlich, wenn von einem Hundehalter oder mehreren Personen

gemeinsam

(1)



a) nur ein Hund gehalten wird

b) zwei Hunde gehalten werden

c) drei oder mehr Hunde gehalten werden

d) ein gefährlicher Hund gehalten wird

e) zwei oder mehr gefährliche Hunde

gehalten werden

2-2/2

65,- €,

90,- € je Hund,

108,- € je Hund,

300,- €,

400,- € je Hund

Hunde, für die Steuerbefreiung nach $ 3 gewährt wird, werden bei der Berechnung der An-

zahl der Hunde nicht berücksichtigt; Hunde, für die eine Steuerermäßigung nach $ 4 gewährt

wird, werden mitgezählt.

(2) Gefährliche Hunde im Sinne von Absatz 1 Buchstaben d und e sind,

1. Hunde der Rassen

1.

2.

3,

4.

5.

6.

6.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

PitbullTerrier

American Staffordshire Terrier

Staffordshire Bullterrier

Bullterrier

Alano

American Bulldog

Bullmastitf

Mastiff

Mastino Espanol

Mastino Napoletano

Fila Brasileiro

Dogo Argentino

Rottweiler

Tosa lnu

sowie deren Kreuzungen untereinander sowie mit anderen Hunden; Kreuzungen in

diesem Sinne sind Hunde, bei denen der Phänotyp einer der dort genannten Rassen

deutlich hervortritt;

2. Hunde, für die eine Gefährlichkeit im Einzelfall nach $ 3 Abs. 3 Satz l Ziffern 1-B

Landeshundegesetz NRW festgestellt wurde'
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Steuerbefreiung

(1) personen, die sich nicht länger als zwei Monate in der Gemeinde Wenden aufhalten,

sind für diejenigen Hunde steuerfrei, die sie bei ihrer Ankunft besitzen, wenn sie nach-

weisen können, dass die Hunde in einer anderen Gemeinde der Bundesrepublik versteu-

ert werden oder von der Steuer befreit sind.

(2) Steuerbefreiung wird auf Antrag gewährt für Hunde,

a) die ausschließlich dem Schutz oder der Hilfe von Personen dienen, die im Be-

sitz eines Schwerbehindertenausweises mit einem der folgenden Merkzeichen

sind:

BL (Blind)

GL (Gehörlos)

TBI (Taubblind)

aG (außergewöhnlich gehbehindert)

H (Hilflos)

b) die als Rettungshunde verwendet werden und die dafür vorgesehene Prüfung

vor Leistungsprüfern eines von der Gemeinde anerkannten Vereins oder Ver-

bandes mit Erfolg abgelegt haben;

die Ablegung der Prüfung ist durch das Vorlegen eines Prüfungszeugnisses

nachzuweisen und die Verwendung des Hundes in einer Rettungshundestaffel

in geeigneter Weise glaubhaft zu machen'

Die Anerkennung des Vereins oder Verbandes erfolgt auf Antrag, wenn glaub-

haft gemacht wird, dass die antragstellende Vereinigung über hinreichende

Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchführung der Leistungsprüfung ver'

fügt.

c) die als Therapiehunde in sozialen Einrichtungen oder zur Therapie von Kranken

oder Behinderten eingesetzt werden. Der Hundeführer muss eine mind. 26 -
stündige Ausbildung mit Prüfung bei einer anerkannten Einrichtung absolviert

haben. Die Anerkennung der Einrichtung erfolgt, wenn glaubhaft gemacht wird,
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dass sie über hinreichende Sachkunde und Zuverlässigkeit für die Durchfüh-

rung der Ausbildung und Prüfung verfügt'

d) die vom Hundehalter nachweislich aus einem anerkannten Tierheim übernom-

men wurden. Die Steuerbefreiung gilt für das Jahr, in dem der Hund aus dem

Tierheim übernommen wurde und das anschließende Kalenderjahr' Ausge-

nommen hiervon sind die gefährlichen Hunde'

e) die als brauchbare Jagdhunde von Jagdausübungsberechtigten gehalten wer-

den, jedoch höchstens für zwei Hunde. Als brauchbare Jagdhunde gelten sol-

che Hunde, die die Brauchbarkeitsprüfung für Jagdhunde erfolgreich absolviert

haben und zum Jagdeinsatz im Gebiet der Gemeinde Wenden kommen. Die

Prüfungsbescheinigung ist mit Antragstellung vozulegen'

Für gefährliche Hunde im sinne des $ 2 Abs. 2 wird eine steuerbefreiung nach

Absatz 2 nicht gewährt.

s4

(1)

(2)

Allgemeine Steuerermäßigung

Die Steuer ist auf Antrag auf 50 % des Steuersatzes nach $ 2 zu ermäßigen für Hun-

de, die zur Bewachung von Gebäuden, welche von dem nächsten bewohnten Gebäude

mehr als 200 Meter entfernt liegen, erforderlich sind.

Für Hunde, die zur Bewachung von landwirtschaftlichen Anwesen, welche von dem

nächsten im Zusammenhang bebauten Ortsteil mehr als 400 Meter entfernt liegen, erfor-

derlich sind, ist die steuer auf Antrag auf 25 % des Steuersatzes nach $ 2 zu ermäßigen'

(3) Für personen, die Hilfe zum Lebensunterhalt ($$ 27'40 SGB Xll), Grundsicherung im

Atter und bei Erwerbsminderung (ss 41-46 SGB Xll) oder Bürgergeld ($$ 19-23 SGB ll)

erhalten sowie für diesen einkommensmäßig gleichstehende Personen wird die Steuer

auf Antrag um S0 % des Steuersatzes nach $ 2 gesenkt, jedoch nur für einen Hund.

(4) Für gefährliche Hunde im sinne des $ 2 Abs. 2 wird eine steuerermäßigung nach

den Absätzen 1 bis 3 nicht gewährt.
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Allgemei ne Voraussetzu ngen

für Steuerbefreiung und Steuerermäßigung

(1) Eine Steuerbefreiung nach $ 3 bzw. eine Steuerermäßigung nach $ 4 wird nur ge-

währt, wenn der Hund, für den Steuervergünstigung in Anspruch genommen wird, für den

angegebenen Verwendungszweck hinlänglich geeignet ist.

(2) Erfüllt die Haltung den Tatbestand mehrerer Steuerermäßigungen nebeneinander,

wird Ermäßigung nur in Höhe eines Ermäßigungssatzes gewährt. Sehen die erfüllten

Ermäßigungstatbestände unterschiedliche Ermäßigungssätze vor, wird der höchste er-

füllte Ermäßigungssatz gewährt'

(3) Der Antrag auf Steuerbefreiung oder -ermäßigung ist spätestens zwei Wochen vor

Beginn des Monats, in dem die Steuervergünstigung wirksam werden soll, schriftlich bei

der Gemeinde zu stellen. Bei verspätetem Antrag wird die Steuer für den nach Eingang

des Antrags beginnenden Kalendermonat auch dann nach den Steuersätzen des $ 2 er-

hoben, wenn die Voraussetzungen für die beantragte Steuervergünstigung vorliegen.

über die Steuerbefreiung oder -ermäßigung wird eine Bescheinigung ausgestellt.

Diese gilt nur für die Halter, für die sie beantragt und bewilligt worden ist'

(4)

(S) Fallen die Voraussetzungen für eine Steuerbefreiung oder -ermäßigung weg, so ist

dies innerhalb von zweiWochen nach dem Wegfall der Gemeinde schriftlich anzuzeigen'

s6

Beginn und Ende der SteuerPflicht

(1) Die Steuerpflicht beginnt mit dem 1. des Monats, in dem der Hund aufgenommen

worden ist. Bei Hunden, die dem Halter durch Geburt von einer von ihm gehaltenen Hün-

din zugewachsen, beginnt die steuerpflicht mit dem 1. des Monats, in dem der Hund drei

Monate alt geworden ist, ln den Fällen des $ 1 Abs. 3 Satz 2 beginnt die steuerpflicht mit

dem 1. des Monats, in dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.
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(Z) Die Steuerpflicht endet mit dem Ablauf des Monats, in dem der Hund veräußert oder

sonst abgeschafft wird, abhandenkommt oder eingeht'

(3) Bei Zuzug eines Hundehalters aus einer anderen Gemeinde beginnt die Steuerpflicht

mit dem 1. des auf den Zuzug folgenden Monats. Bei Wegzug eines Hundehalters aus

der Gemeinde endet die Steuerpflicht mit Ablauf des Monats, in den der Wegzug fällt.

Festsetzung und Fälligkeit der Steuer

(1) Die Steuer wird für ein Kalenderjahr oder - wenn die Steuerpflicht erst während des

Kalenderjahres beginnt - für den Rest des Kalenderjahres festgesetzt.

(2) Die Steuer wird erstmalig einen Monat nach dem Zugehen des Festsetzungsbe-

scheides für die zurückliegende Zeit und dann vierteljährlich am 15. Februar, 15' Mai, 15'

August und 1b. November mit einem Viertel des Jahresbetrages fällig, Sie kann für das

ganze Jahr im Voraus entrichtet werden'

(3) Wer bereits einen in einer Gemeinde der Bundesrepublik versteuerten Hund erwirbt

oder mit einem solchen Hund zuzieht oder wer an Stelle eines abgeschafften, abhanden

gekommenen oder eingegangenen Hundes einen neuen Hund erwirbt, kann die Anrech-

nung der nachweislich bereits entrichteten, nicht erstatteten Steuer auf die für den glei-

chen Zeitraum zu entrichtende Steuer verlangen.

s7

s8

(1)

Sicherung und Überwachung der Steuer

Der Hundehalter ist verpflichtet, einen Hund innerhalb von zwei Wochen nach der

Aufnahme- oder Zuzug oder - wenn der Hund ihm durch Geburt von einer von ihm ge-

haltenen Hündin zugewachsen ist - innerhalb von zwei Wochen, nachdem der Hund drei

Monate alt geworden ist, unter Angabe der Hunderasse bei der Gemeinde anzumelden'

ln den Fällen des $ 1 Abs. 3 satz 2 muss die Anmeldung innerhalb von zwei wochen

nach dem Tage, an dem der Zeitraum von zwei Monaten überschritten worden ist.
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(2) Der Hundehalter hat den Hund innerhalb von zwei Wochen, nachdem er ihn veräußert

oder sonst abgeschaffi hat, nachdem der Hund abhandengekommen oder eingegangen ist

oder nachdem der Halter aus der Gemeinde weggezogen ist, bei der Gemeinde abzumel-

den. lm Falle der Abgabe des Hundes an eine andere Person sind bei der Abmeldung der

Name und die Anschrift dieser Person anzugeben.

(3) Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstände und deren Stellvertreter sind verpflich-

tet, den Beauftragten der Gemeinde auf Nachfrage über die auf dem Grundstück, im Haus-

halt oder Betrieb gehaltenen Hunde und deren Halter wahrheitsgemäß Auskunft zu erteilen

(S 12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in Verbindung mit S 93 AO). Zur wahrheitsgemäßen Aus-

kunftserteilung ist auch der Hundehalter verpflichtet.

(4) Bei Durchführung von Hundebestandsaufnahmen sind die Grundstückseigentümer,

Haushaltungsvorstände sowie deren Stellvertreter zur wahrheitsgemäßen Ausfüllung der

ihnen vom Steueramt übersandten Nachweisungen innerhalb der vorgeschriebenen Fristen

verpflichtet ($ 12 Abs. 1 Nr. 3 a KAG NW in Verbindung mit $ 93 AO). Durch das Ausfüllen

der Nachweisungen wird die Verpflichtung zur An- und Abmeldung nach den Absätzen 1

und 2 nicht berührt.

se

Ordnungswidrigkeiten

ordnungswidrig im sinne des $ 20 Abs. 2 Buchst. b) des Kommunalabgabengesetzes für

das Land Nordrhein-Westfalen (KAG) handelt, wer vorsätzlich oder leichtfertig

1. als Hundehalter entgegen g 5 Abs. 4 den Wegfall der Voraussetzungen für eine Steuer-

vergünstigung nicht rechtzeitig anzeigt,

2. als Hundehalter entgegen g 8 Abs. 1 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig oder unter

fehlender oder falscher Angabe der Hunderasse anmeldet, ,

3 als Hundehalter entgegen g I Abs. 2 einen Hund nicht oder nicht rechtzeitig abmeldet'

4. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter sowie als

Hundehalter entgegen s I Abs. 4 nicht wahrheitsgemäß Auskunft erteilt,
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S. als Grundstückseigentümer, Haushaltungsvorstand oder deren Stellvertreter entgegen $

8 Abs. b die vom Steueramt übersandten Nachweisungen nicht wahrheitsgemäß oder

nicht fristgemäß ausfüllt.

s10

lnkrafttreten

Die neue Hundesteuersatzung tritt am 01.01.2026 in Kraft. Gleichzeitig tritt die Hundesteuer-

satzungvom20. 11,1ggl inderFassungder4.Anderungssatzungvom0T'11'2018außer

Kraft.

Bekanntmachunqsanordnu nq :

Die vorstehende neue Hundesteuersatzung der Gemeinde Wenden vom 16'12'2025 wtrd

hiermit öffentlich bekannt gemacht,

Gemäß g 7 Abs. 6 der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen wird darauf hin-

gewiesen, dass die Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften der Gemeindeord-

nrng g.g"n diese Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit ihrer Verkündung nicht mehr

geltend gemacht werden kann, es sei denn:

a) eine vorgeschriebene Genehmigung fehlt oder ein vorgeschriebenes Anzeigeverfahren

wurde nicht durchgeführt,

b) diese Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden,

c) der Bürgermeister hat den Ratsbeschluss vorher beanstandet oder

d) der Form- oder Verfahrensmangel ist gegenüber der Gemeinde Wenden vorher gerügt

und dabei die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den

Mangel ergibt.

12.2025

emens
rgermeister)



öffenttiche Bekan ntmachung der
Wasserversorgungsgeseltschaft Wenden mbH & Go. KG
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Anpassung des Arbeitspreis (Wasserpreis) zum 01.01 ,2026

Der Rat der Gemeinde Wenden hat in seiner Sitzungvom 10.1 2.2025fotgende BeschtÜsse

gefasst:

Der StimmrechtsreP räsentant der Gemeinde Wenden wird ermächtigt den entsprechend

gl,eichtautenden Beschl,uss wie nachfol,gend dargestettt

Gese1tschafterve rsa m m[u ng der Wasse rve rsorgu ngsgesettschaft We nden G

KG (WVW)zu fassen:
1 . Der Netto-Arbeitspreis der WVW wird ab dem 01 .01.2026 um 0,1 0 €/cbm (von

2,32 €lcbm aut 2,42€lcbm) a ngehoben.

Z. Die Geschäftsführungwird beauftragt die notwendigen Schritte zur öffenttichen

Beka nntmachu ng u nd Bü rgeri nformati on vorzu ne h men'

Wenden, 16j22025

(Chris Rosenthat)

in der
mbH & Co.



Öffenttiche Bekan ntmachung der
Wasserversorgungsgesetlschaft Wenden mbH & Go. KG

* ***** ********** * rr** *tr********trik********* ** *t(***** ******tr*tt**r(********t'*******tr******** ***

Erhebung von Baukostenzuschüssen gemäß S 9 AVBWasserV

Der Rat der Gemeinde Wenden hat in seiner Sitzungvom 10.1 2.2025tolgende Beschtüsse

gefasst:

Die Wasserversorgungsgesettschaft Wenden mbH & Co. KG erhebt Baukostenzuschüsse

für die Herstel,lung von Anschtussteitungen und Versorgungseinrichtungen im Rahmen

der Erschtießung von Grundstücken gemäß S I der Verordnung über Attgemeine

Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) wie fotgt:

1. Für den Anschtuss eines Grundstücks an das Versorgungsnetz der \IVVW hat der

Grundstückseigentümer oder sonstige Anschtussnehmer der WVW ats Beitrag zu

den Kosten der Herstettung oder Verbesserung der wasserversorgungsantagen

unabhängig vom Zeitpunkt ihrer Vertegung einen nicht rückzahtbaren

Baukostenzuschuss i. H. v. 2,50 €/qm Grundstücksftäche zu teisten.

Z. Maßgebend für die Berechnung des Baukostenzuschusses ist die katastermäßige

Größe des anzuschtießenden Grundstücks. Es werden mindestens 600 qm

zugrunde getegt. Ats Grundstück gitt ohne Rücksicht auf die Bezeichnung im

Grundbuch jeder zusammenhängende Grund besitz, der ei ne setbständige

wirtschafttiche Einheit bitdet, insbesondere dann, wenn ihm eine eigene

Hausnummer zugeteilt ist.

3. Der Baukostenzuschuss fÜr Grundstücke, die

- ausschtießtich mit Garagen bebaut werden (bis höchstens fÜnf Garagen),

- nur tand- oder forstwirtschafttich genutzt werden,

- weder gewerbtich noch baul,ich genutzt werden (2.8. Ptätze, Brunnen)

wird mit einer Grundstücksgröße von pauschat 300 qm berechnet'

4. Für den Anschtuss an das Wasserversorgungsnetz außerhatb geschtossener

Gebiete kann der Baukostenzuschuss gemäß S 9 AVBWasserV bis zu max.70o/o

der Netzausbaukosten berechnet werden'
5. Au,e betroffenen Grundstückseigentümer werden frÜhzeitig Über die Höhe der

Baukostenzuschüsse und das Verfahren informiert. (2. B. Preisbtatt, ergänzende

Bestimmungen).
6. Die Tarife getten ab dem Tag der öffenttichen Bekanntgabe im Amtsbl'att der

Gemeinde Wenden und verstehen sich zuzügtich der gesetztichen

Mehrwertsteuer.

Wenden ,ffi,
(Chris Rosenthal')
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Erhebungvon Hausanschlusskosten gemäß S 10 AVBWasserV

Der Rat derGemeindeWenden hat in seinerSitzungvom 10.12.2025fotgende BeschtÜsse

gefasst:

Die Geschäftsführung der Wasserversorgungsgesel,tschaft Wenden mbH & Co. KG wird

ermächtigt Hausanschtusskosten gemäß S 10 der Verordnung über Attgemeine

Bedingungen für die Versorgung mit Wasser (AVBWasserV) bei Wasserneuanschtüssen

wie fotgt zu berechnen und diese in den notwendigen Vertrags-, AGB- und

I nf o rmati o nstexte n ( Pre is btatt) zu ve röffe ntl,i c h e n :

1. Einspartenanschtuss bis 25m Länge mit einem maximalem Spitzendurchftuss

von 3 t/s für 4.200,00 € netto
Z. Mehrspartenanschtuss bis 2bm Länge mit einem maximatem Spitzendurchftuss

von 3t/s für 4.600,00 € netto
3. Für abweichende Anforderungen (wie z.B. Leitungstängen ab 25m zzgl-

Schachtbauwerke) werden i nd ivid uette Angebote e rstettt u nd d u rch d ie

Geschäftsf ü hru ng festgesetzt.
4. Die preise gel,ten ab dem Tag der öffenttichen Bekanntgabe im Amtsbtatt der

Gemeinde Wenden und verstehen sich zuzügtich der gesetzlichen

Mehrwertsteuer.

Wenden, 16.12.2025

(Chris Rosenthal')


